	Geheimhaltungsvereinbarung
	[image: Ein Bild, das Text, Schrift, Grafiken, Logo enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

	Seite 1 von 2



	Vorgangsnummer
	:
	     



Zwischen
	Firma
	:
	     

	Adresse
	:
	     

	Land
	:
	     


nachfolgend „Offenlegende Partei“ genannt,
und
	
	
	DVGW CERT GmbH

	
	
	Josef-Wirmer-Straße 1-3, D-53123 Bonn, 


nachfolgend „Empfangende Partei“ genannt.

§1 Zweck der Vereinbarung
Die „Offenlegende Partei“ ist daran interessiert, eine Bewertung ihres Produkts „[Produktname]:      “ hinsichtlich der hygienischen Eignung für den Einsatz im Trinkwasserbereich durchführen zu lassen. Zu diesem Zweck stellt sie der „Empfangenden Partei“ Informationen zur Rezeptur sowie weitere relevante Unterlagen zur Verfügung.

§2 Vertrauliche Informationen
Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind alle im Rahmen der Zusammenarbeit erhaltenen und/oder erlangten Informationen, Unterlagen und Datenträger, die sich auf das Produkt „[Produktname]:      “ und dessen Bewertung beziehen, unabhängig davon, ob sie schriftlich, mündlich, elektronisch oder in anderer Form übermittelt wurden.

§3 Verpflichtung zur Vertraulichkeit
Die „Empfangende Partei“ verpflichtet sich hiermit nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen die im Zuge der vorbeschriebenen Zusammenarbeit erhaltenen und/oder in Erfahrung gebrachten Informationen und die entsprechenden Unterlagen und Datenträger (nachstehend zusammen ''vertrauliche Informationen'' genannt) geheim zu halten, Dritten nicht zu offenbaren und diese vertraulichen Informationen nicht für einen anderen als den eingangs- genannten Zwecks zu verwenden. 

Die „Empfangende Partei“ verpflichtet sich weiterhin, die vertraulichen Informationen nur solchen Mitarbeitern zu offenbaren bzw. zugänglich zu machen, die notwendigerweise infolge ihrer Mitwirkung bei der Zusammenarbeit Kenntnis der vertraulichen Informationen haben müssen. Die „Empfangende Partei“ verpflichtet sich, solchen Mitarbeitern die nach dieser Vereinbarung obliegenden Verpflichtungen aufzuerlegen.	

Dritte im Sinne dieser Vereinbarung sind solche Unternehmen, die nicht mit einer der Parteien gemäß §§ 15 ff. AktG als verbundene Unternehmen gelten.

Die Offenbarung der vertraulichen Informationen und die etwaige Übermittlung entsprechender Unterlagen begründet keinerlei Rechte an gewerblichen Schutzrechten, Know-how oder Urheberrechten der Firma. Die Parteien sind sich darin einig, dass die Offenbarung bzw. Übermittlung vertraulicher Informationen keine Veröffentlichung und kein Vorbenutzungsrecht im Sinne des Patent- und des Gebrauchsmustergesetzes begründet. Die Firma übernimmt Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der offenbarten oder zugänglich gemachten vertraulichen Informationen und dafür, dass diese für den eingangs genannten Zwecks der Zusammenarbeit geeignet sind. Zur Erfüllung des eingangs genannten Zwecks wird dem gegenseitigen Informationsaustausch per E-Mail (unverschlüsselt) stattgegeben.

§4 Ausnahmen
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für vertrauliche Informationen, die zur Zeit ihrer Übermittlung bereits offenkundig waren,
· der „Empfangenden Partei“ zur Zeit ihrer Übermittlung bereits bekannt waren oder nach ihrer Übermittlung nach bestem Wissen rechtmäßig von Dritten zugänglich gemacht worden sind,
· nach ihrer Übermittlung ohne Zutun der „Empfangenden Partei“ offenkundig geworden sind oder
· nach ihrer Übermittlung von der „Empfangenden Partei“ bzw. deren Mitarbeitern unabhängig von der offenbarten vertraulichen Information erfunden oder entwickelt wurden.

Sollte die „Empfangende Partei“ von einem Gericht durch ein rechtskräftiges Urteil oder durch eine dafür zuständige Behörde zur Offenbarung von vertraulichen Informationen aufgefordert oder verpflichtet werden, so wird dies der „Offenlegenden Partei“ unverzüglich mitgeteilt.

§5 Dauer der Verpflichtung
Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und gilt unabhängig vom Ergebnis der Konformitätsbewertung ohne zeitliche Beschränkung.

§6 Eigentum und Rückgabe
Empfangene Aufzeichnungen, Unterlagen und Datenträger bleiben alleiniges Eigentum der „Offenlegenden Partei“ und sind auf Wunsch jederzeit herauszugeben oder auf Wunsch der „Offenlegenden Partei“ einschließlich etwa vorhandener Kopien zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht für eine Kopie, die aus rechtlichen Gründen bei der „Empfangenen Partei“ verbleiben muss. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.



§ 7 Zugriffsregelungen für Behörden bei vertraulichen Informationen
(1)  Im Rahmen von Begutachtungen durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) sowie durch sonstige hierzu gesetzlich oder behördlich ermächtigte Stellen ist durch die "Offenlegende Partei" auf Verlangen Einsicht in Rezepturen sowie in sämtlichen prozessrelevanten und begleitenden Dokumenten zu gewähren, sofern die DAkkS oder anfordernde Behörde hierzu gesetzlich verpflichtet ist und ihre dienstliche Erforderlichkeit und Zugriffsberechtigung nachweist. 
(2) Der Zugriff erfolgt ausschließlich unter Wahrung der geltenden Vertraulichkeits‑, Geheimhaltungs‑ und Datenschutzbestimmungen.  


	Bemerkung:       





     				     					     
Ort/Datum			Stempel / Unterschrift „Empfangende Partei“	(Titel) Vorname, Name in 											Druckbuchstaben
			
     				     					     
Ort/Datum			Stempel / Unterschrift „Offenlegende Partei“	(Titel) Vorname, Name in 											Druckbuchstaben


	Anhang zur bestehenden Geheimhaltungsvereinbarung



Zweckgebundene Weitergabe vertraulicher Informationen an eine ausgewählte „Dritte Stelle“*
* vertraglich an die „Empfangende Partei“ gebundene und nach ISO 17025 für die im Durchführungsbeschluss (EU) 2024/368 genannten Prüfgrundlagen akkreditierte Prüfstelle
	ausgewählte „Dritte Stelle“

	Dritte Stelle (Prüflabor)
	:
	     

	PLZ, Ort
	:
	           

	Land
	:
	     

	Ansprechpartner
	:
	     

	E-Mail
	:
	     

	Telefon
	:
	+            

	Mobil
	:
	+            



	[bookmark: Text53]Bemerkung:       


Die „Empfangende Partei“ darf die für die Prüfung gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2024/368 notwendigen Informationen unter folgenden Bedingungen zweckgebunden weitergeben:
Die Weitergabe dient ausschließlich dem in der ursprünglichen Vereinbarung definierten Zweck.
Die „Offenlegende Partei“ hat der Weitergabe vorab schriftlich zugestimmt.
Die „Dritte Stelle“ kann dazu eine separate Geheimhaltungsvereinbarung mit der „Offenlegende Partei“ abschließen. Die Entscheidung über den Abschluss einer separaten Geheimhaltungsvereinbarung liegt im Ermessen dieser beiden Parteien. Die Empfangende Partei ist in diesen Prozess nicht aktiv eingebunden und nimmt hierzu keine koordinierende oder verantwortliche Rolle ein.

     				     					     
Ort/Datum			Stempel / Unterschrift „Empfangende Partei“	(Titel) Vorname, Name in 											Druckbuchstaben		
     				     					     
Ort/Datum			Stempel / Unterschrift „Offenlegende Partei“	(Titel) Vorname, Name in 											Druckbuchstaben
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